




 Geschäftsbereich II  -  Stadtentwicklung und Umwelt

 Fachbereich Planen  -  Abteilung Stadtentwicklung/Freiraum

Stand September 2019

Grundlage Checkliste: Stand Oktober 2016

Anlage: 3

D e c k b l a t t

Formblatt: Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen

Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben:

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ………………
Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am ………………. Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ………………
Bauabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am ………………… Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ………………

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen)

mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird. 

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

Pkt. 

DIN 18040-3

Abweichung von den 

Forderungen der DIN 18040-3 Begründung

5.1.0  d)
Längsneigung größer 6 %, keine 

Zwischenpodeste

Die vorhandene Geländetopografie lässt in der Delphinstraße keine barrierefreie Längsneigung zu. Da weder 

die Anschlusshöhen noch die Ausbaulänge verändert werden können, ist ein normgerechter Umbau nicht 

möglich. Es wird eine alternative  Trasse ausgeschildert.

      

GRW-Maßnahme - Elsterradweg Delphinstraße
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Stellungnahme des Fuß- und Radverkehrsbeauftragten zur Beschlussvorlage 
 

Baubeschluss GRW-Maßnahme Elsterradweg Delphinstraße VII/2019/00347 
 
 
 
Anmerkungen und Ergänzungen 
 
 

fortlfd. 
Num
mer 

Bezugstext Anmerkung / Hinweis / Ergänzung Umgang mit Hinweisen oder 
Änderungen 

  Die Entwurfsplanung wird grundsätzlich bestätigt, ich 
bitte aber Folgendes zu beachten:  

 

1 
 
 

 Die Formulierung im Punkt 3 der Vorlage „In der 
Delphinstraße wird der Radweg dann auf der Fahrbahn 
geführt“ ist irreführend, da in der Delphinstraße kein 
Radweg als Verkehrsanlage geplant ist. Der Satz 
sollte deshalb wie folgt geändert werden: „In der 
Delphinstraße wird der Radverkehr dann auf der 
Fahrbahn geführt.“ 

wurde geändert 

2  Im Text steht, dass die Fahrbahn grundhaft mit 
Asphaltbelag erneuert wird. Anschließend heißt es, 
dass die Oberfläche in Betonsteinpflaster ausgeführt 
wird. Wie ist das zu verstehen? 

Übertragungsfehler.  
Soll heißen: Asphalt. 
Wurde geändert. 

3  An der Übergangsstelle zwischen Fahrbahn und 
Gehweg wird auf Detailplan 16.6 verwiesen. Wo 
befindet sich dieser? Sofern dieser Detailplan eine 
Nullabsenkung vorsieht, sollte diese entweder auf der 
gesamten Breite des Weges oder zumindest auf der 
rechten Seite (bei Blick- und Fahrtrichtung nach 
Osten) hergestellt werden. 

Verweis auf Detailplan 
entfernt.  
Hinweis wird bei weiterer 
Planung berücksichtigt. 

4  Ist am Übergang zur Hauptstraße ein Bord 
vorgesehen? Wenn ja mit welcher Anschlagshöhe? 
 

Vorgesehen ist ein einzeiliger 
Rinnenstein 16x16x14 (nicht 
durchgemuldet). 
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